
 

 

Der Regierende Bürgermeister 

von Berlin - Senatskanzlei - 

Jüdenstraße 1, 10178 Berlin 

 

berlin.de/senatskanzlei 

@RegBerlin 
 

        

 

Sprechzeiten Bürgerberatung: 

Mo. und Di. von 9.00 - 15.00 Uhr 

Mi. (nur telef.) von 9.00 - 15.00 Uhr 

Do. von 9.00 - 18.00 Uhr 

Fr. von 9.00 - 14.00 Uhr 

Hinweis: 

Außerhalb der Sprechzeiten nach 

Terminvereinbarung 

Verkehrsverbindungen: 

U-Bahn Rotes Rathaus, S-Bahn 

Alexanderplatz, Regionalbahn, Tram M 2,  

M 4, M 5, M 6, Bus 100, 200, 248, 300 

 

Informationen zum Datenschutz 

erhalten Sie auf Anforderung oder 

unter berlin.de/rbmskzl/datenschutz 

 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin 
Senatskanzlei 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin  
Senatskanzlei - Jüdenstraße 1, 10178 Berlin (Postanschrift)  Geschäftszeichen (bitte angeben) 

VI B 32 

Herr Benyamin Abdülhay 
 

Tel. +49 30 90 223 - 1610 

benyamin.abduelhay 

@senatskanzlei.berlin.de 
 

Martin-Hoffmann-Str. 16, 12435 Berlin 
 

12.05.2026 

 

An 

die Senatsverwaltungen 

die Bezirksverwaltungen 

die Sonderbehörden des Landes Berlin 

 

nachrichtlich an 

die Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit 

den Hauptpersonalrat 

die Hauptschwerbehindertenvertretung 

 

 

Rundschreiben RBm Skzl Nr. 1/2026 

 

Information über das Inkrafttreten des neuen § 16a E-Government-Gesetz Berlin 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Senatskanzlei ist bestrebt, die notwendigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, um 

Künstliche Intelligenz in der Berliner Verwaltung mit größtmöglichem Nutzen bei gleichzeitiger 

Minimierung der Risiken zum Einsatz zu bringen. 

 

Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf datenschutzrechtlichen Aspekten. Seit dem 

Inkrafttreten des neuen § 16a E-Government-Gesetz Berlin (EGovG Bln) verfügt die 

Verwaltung des Landes Berlin erstmals über eine dezidierte Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in KI-Systemen. 

 

Soweit eine Behörde zur Verarbeitung personenbezogener Daten für ihre Aufgabenerfüllung 

befugt ist, können diese nunmehr auch in KI-Systemen verarbeitet werden, sofern die 

Voraussetzungen gemäß § 16a Abs. 3 EGovG Bln erfüllt sind. Damit wird hinsichtlich des 

datenschutzkonformen KI-Einsatzes Rechtssicherheit geschaffen und die möglichen 

Anwendungsfälle von KI im Land Berlin werden deutlich ausgeweitet. Davon profitiert auch 

der landeseigene KI-Assistent BärGPT, der durch die Möglichkeit, personenbezogene Daten 

einzugeben, erheblich an Nutzen gewinnt.  
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Flankiert wird die Rechtsgrundlage von der neu eingeführten Anzeigepflicht bei der 

Einführung von KI-Systemen in § 16a Abs. 1 EGovG Bln. Die Senatskanzlei beabsichtigt, die 

vom Bund geschaffene Plattform MaKI (Marktplatz der KI-Möglichkeiten, erreichbar unter 

https://maki.beki.bund.de) als zentrales Transparenzregister für die Berliner Verwaltung zu 

nutzen. Bitte beachten Sie diesbezüglich das Schreiben von Herrn Staatssekretär Hundt vom 

23.04.2026. 

 

Ein ausdrücklicher Dank gebührt der Unterarbeitsgruppe Datenschutz der Taskforce KI, die 

maßgeblich an der Erarbeitung der Norm beteiligt war, sowie der Berliner Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit für die konstruktive Zusammenarbeit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Peter Fröhlich 

https://maki.beki.bund.de/

